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20 DIE BERNER WOCHE

fteuer: es mar flidjtfpielleitern, Die fretroillig iljre gart3ert
programme einer ftaatlidjen -Rontrolle unterteilen wollten,
ein geroiffes Boqugsrecht 3ugebad)t, ein Rnfprud) auf teil»
weife Rüdoergütung der Ron3effioitsgebühr bei einwandfreier
güljrung ibrer Unternehmung. Dies roäre fidfer ein erfreu»
lieber Rnfporn für Brioatunternehmer 3U oorbilDlid)er Be=
tättgung gemefen und glekb3eitig für fie ein Schuh oor un»
gewollten Berlehuttgen bes ©efehes. Rndrerfeits labt fich
biefer Berluft oerfcbmer3en, weil eine mufterhafie gührung
eigentlich nidjt bureb ©elooortetle unb Rontrolhsroang er3ielt
werben foil, fon'öern oott innen heraus road)fen muh, um
Beftanb 3U haben.

Dtefem 3a>ed bienen 3unäd)ft Die Ron3eff i ous »

Dorf Triften, unb 3toar nad) 3toei Richtungen bin.
©inmal wirb durci) bas ©rforbernis einer ftaatlidjen

Betriebsberoilligung unb ber Damit oerbunbenen ©ebübr
oon 50—2000 gr. jährlich (abgeftuft je nad) ber ©röbe
unb Bedeutung bes Unternehmens) für bie 3utunft eine
getoiffe Rusroabl ber Unternehmer ermöglicht, inbem nur
folib finan3ierte, gefchäftlid) 3Uoerläffig'e ©rünbungen ren»
tieren werben. Daburd) werben bie ernftbaften begehenden
fiid)tfpielbühnen oor ber fenfationshafchenben Sd)muhton=
turren3 abenteuernder unfoliber Spekulanten gefchüht. Die
©infübrung einer Bebürfnistlaufel toie bei ben 2Birtfd)aften,
bie dem nämlichen 3toedc gerecht geworben roäre, toar
leiber aus oerfaffungsre<htIid)en Bebenïen unmöglich.

Sodann toerben Die neugeforöerten perfönlidjen
©arantienfür Ruf, ©baratter unb Bildung der Zünftigen
oerantroortlicben Reiter oon flid)tfpieltheafern gan3 oon felber
ba3u beitragen, allmählich bie Darbietungen auf immer
höhere Stufe 3U beben, roeil, foldje Unternehmer je länger
je mehr ihre ©bre bareinfehen roerben, ben Ritfd) burd)
fünftlerifd), roiffenfdjaftlid) unb unterhaltend roertoollem
Stoff 311 erfeben. Sie brauchen in biefem Beftreben nicht
3U fürchten, bat minderwertige unb fïrupellofe ©éranten
ihre gewiffenhafte äftitarbeit an guter Bolïsunterbalturtg
3U Schanden machen toerben, roeil foldje Sd)äDlinge bei ber
Ron3effionierung ober burd) nachträglichen Ron3effionsent=
3ug ausgefdjaltet toerben tonnen. Diefe ethifdje Hebung
bes Stanbes toirb auch ber Rllgemeinheit unb bamit beut
Ridjtfpielwefen felber 3ugute tommen.

Die roichtigfte unb roertoollfte Neuerung bes ©efebes,
bie freilich burd) bie nachträgliche ftarte Rterabfehung bes
Schubalters (oon 20 3ahren, toie ber regierungsrätlid)e ©nt=
tourf oorfab, auf bie etwas fdjroanïenbe Rltersgren3e ber
Beendigung ber Brintarfd)ulpflici)t) ettoas oertoäjfert tourbe,
liegt in ber f dj a r f e n Trennung 3toifd)en behörb»
lieh tontroltierten 3ugenboorfteIIungen einer»
feits unb allgemeinen fiid)tfpielauffül)tungen
anbrerfeits. Die 3ugendoorfteIlungen müffen als foldje
tenntlid) gemacht roerben, Dürfen nur ftaatlich oorgeprüfte
unb 3ugelaffene giltne bringen unb finb jedermann 3ugäng»
lieh, mit Rusnahme Der nod) nicht fd)ulpflid)tigen 3ugend,
bie überhaupt nicht ins Rino gehört.

RXIIe übrigen Rinooorftellungen fittb ber primarfd)ul=
Pflichtigen 3ugenb oerfcbloffen unb nur ben ©rroadjfenen
3ugänglid), roeil behördlich nicht 3um ooraus fontrollierbar.
Die Berfaffung oerbietet jebe oorgreifenbe 3enfurtnahttahme
bei Berbreitung oon ©ebanten unb bildlichen Darftellungen,
roo3u eben auch ber gilnt gehört, greilid) ift nad) trimina»
liftifdjer ©rfabrung gerabe bas Riter oon 16—20 3abren,
bie 3eit ber halbreifen 3ugenb, fittlid) am meiften gefährdet
burd) gilnte, bie eine Berherrlidjung oon Berbred)en, geile
Bouboirf3enen ober auch nur neiber3eugenbe unb Un3U=
friebenheit ftiftenbe ©inblide in bie oornehme B3elt bes
Rurus 3unt ©egenftanb haben. Rtllein hier muh eben bie
allgemeine ©Ziehung bes jugendlichen Bubliïums einfetten,
bamit nicht in wenigen 3ahren ber Itngebunbenheit nad) bem
Schulaustritt alles niebergeriffen toirb, toas bie Schule in
mühfamer neunjähriger Rrbeit an fittlidjen unb geiftigen
SBerten aufgebaut hat.

©s toar bitter nötig, bah einmal mit bem oft oer»
tretenen, unfinnigen ©runbfah gebrochen tourbe, bah „Rinder
in Begleitung ©rtoachfener" fdjlechte gilnte nad) gemiffen
Berorbnungett ohne toeiteres mitgeniehen bürfen, toährenb
ihnen ohne Begleitung biefes Bergnügen oerfagt ift — als
ob es ihnen toeniger fdjaben mürbe, toenn Der |>err Bapa
ober bie grau Sftanta ober gar irgenb ein gefälliger fonftiger
©rroachfener babeifiht!

©s ift fehr 311 hoffen, bah in 3utunft bie ©genannten
3ugenboorfteIlungen immer mehr überhano nehmen unb fich
311 muftergültigen Darbietungen entroideln, bie aud) oon
allen oernünftigen ©rmachfenen beoor3ugt roerben.

Berfaffungsredjtliche Bebenten gegenüber biefer Ron»
trolle ber Sugenboorftellungen tonnen nicht auftommen, ba
fie auf Dem ©rsiehungs» unb Bormunbfchaftsrecht bes
Staates gegenüber Schulfinbern beruhen unb bie ©rroad)»
fenen=BorftelIungen un3enfiert bleiben.

Die fchroeiserifdten Rinobefiher haben mit ihrem jüngft
eingereid)ten ftaatsrechtlidjen Beturs gegen Das bernifche
Richtfpielgefeh, bas eine Reihe anderer Rantone als Btufter
für eigene ©efehesoorlagen 3U oerroenben fich anfehiden,
einen gehler begangen unb roürben fich ins eigene gleifd)
fd)iteiben, roenn biefes roeithersige ©efeh burd) ben roirt»
liehen Bolgeiftod erfeht roerben mühte. SDZit Rcilfe bes neuen
©efehes dagegen tonnte fid) bas Ridjtfpielroefen 3U dem
3beal3iiftanb entroideln, ben fein neuefter groher Berfcchter
Rarl Spitteier roüttfcfjt unb Den jeDer oernünftige Renner
lebhaft begrüben toirb:

Dah bie Unternehmer felber an Stelle blöbfmniger
Senfationsbramen aus freien Stüden und im eigenen 3nte=
reffe immer mehr roahre Begebenheiten mit ihrem unenb»
liehen Reichtum ber Beroegungsfdjönheit, Bilder aus dem

Boltsleben, bem Rrbeitsleben ber gabriten, ben herrlich»
leiten ber Ratur und meinetwegen aud) gut aufgebaute
Dramen, bargeftellt oon bedeutenden Rünfttern, 3ur öffent»
liehen Borführung bringen. Dann tönnett fie unb bas Rieht»

fpielroefen überhaupt ber ungeteilten unb bauerhaften topm»
pathie aud) aller ©ebilbeten ficher fein.

— =— =»
Tïïenfd]en.

Stört SIntta Sturg.

9Renfd)en fammeln fich 3ur Dagesneige,

Dah ein 3eber fein ©rrungnes seige;

glimmernd ©olb trägt einer in Den fänden,
Rann ben trunfnen Blid nicht baoon roenben,

Dod) ihn überragt ein fto^es §aupt,
Das ber buntlc Rorbeer dicht umlaubt,
Unb ein 3üngling folgt ihm lädjelnb nach,

Riiht bie Rofe, die ihm Riebe brad).
Dod) ber Rîann mit roetterbrauner Stirne,
©r be3toang die hödjften RIpenfirne.
©in oerlaff'nes Rind in weichen Rrmen,
Romntt ein B3eib — fein Dutt hiofe heut ©rbarmen.

©iner fchroingt in hodierhobner §anb
©incs neuen BSiffens geuerbranb;
Unb oon reiner greube ftill umloht
Spricht ber Rqt: 3<h> überroanb ben Dob!

9Renfd)en fammeln fid) auf BSeg und Steigen,
3eber roifl, roas er errungen, 3eigen.

©inen fragen fie — er fteht abfeits —:
„Unb roas tateft du?" — „3d) trug mein Rreu3Î"

Radjbrudt alter Beiträge oerboten.
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steuer: es war Lichtspielleitern, die freiwillig ihre ganzen
Programme einer staatlichen Kontrolle unterstellen worlren,
ein gewisses Vorzugsrecht zugedacht, ein Anspruch auf teil-
weise Rückvergütung der Konzessionsgebühr bei einwandfreier
Führung ihrer Unternehmung. Dies wäre sicher ein erfreu-
licher Ansporn für Privatunternehmer zu vorbilvlicher Be-
tätigung gewesen und gleichzeitig für sie ein Schutz vor un-
gewollten Verletzungen des Gesetzes. Andrerseits läßt sich

dieser Verlust verschmerzen, weil eine musterhafte Führung
eigentlich nicht durch Eeldvorteile und Kontrollzwang erzielt
werden soll, sondern von innen heraus wachsen mutz, um
Bestand zu haben.

Diesem Zweck dienen zunächst die Konzessions-
Vorschriften, und zwar nach zwei Richtungen hin.

Einmal wird durch das Erfordernis einer staatlichen
Betriebsbewilligung und der damit verbundenen Gebühr
von 50—2000 Fr. jährlich (abgestuft je nach der Gröhe
und Bedeutung des Unternehmens) für die Zukunft eine
gewisse Auswahl der Unternehmer ermöglicht, indem nur
solid finanzierte, geschäftlich zuverlässige Gründungen ren-
tieren werden. Dadurch werden die ernsthaften bestehenden
Lichtspielbühnen vor der sensationshaschenden Schmutzkon-
kurrenz abenteuernder unsolider Spekulanten geschützt. Die
Einführung einer Bedürfnisklausel wie bei den Wirtschaften,
die dem nämlichen Zwecke gerecht geworden wäre, war
leider aus verfassungsrechtlichen Bedenken unmöglich.

Sodann werben die neugeforderten persönlichen
Garantien für Ruf, Charakter und Bildung der künftigen
verantwortlichen Leiter von Lichtspieltheatern ganz von selber
dazu beitragen, allmählich die Darbietungen auf immer
höhere Stufe zu heben, weil solche Unternehmer je länger
je mehr ihre Ehre dareinsetzen werden, den Kitsch durch
künstlerisch, wissenschaftlich und unterhaltend wertvollern
Stoff zu ersetzen. Sie brauchen in diesem Bestreben nicht
zu fürchten, datz minderwertige und skrupellose Göranten
ihre gewissenhafte Mitarbeit an guter Nolksunterhaltung
zu Schanden machen werden, weil solche Schädlinge bei der
Konzessionierung oder durch nachträglichen Konzessionsent-
zug ausgeschaltet werden können. Diese ethische Hebung
des Standes wird auch der Allgemeinheit und damit dem
Lichtspielwesen selber zugute kommen.

Die wichtigste und wertvollste Neuerung des Gesetzes,
die freilich durch die nachträgliche starke Herabsetzung des
Schutzalters (von 20 Jahren, wie der regierungsrätliche Ent-
wurf vorsah, auf die etwas schwankende Altersgrenze der
Beendigung der Primarschulpflicht) etwas verwässert wurde,
liegt in der scharfen Trennung zwischen behörd-
lich kontrollierten Jugendvorstellungen einer-
seits und allgemeinen Lichtspielaufführungen
andrerseits. Die Jugendoorstellungen müssen als solche
kenntlich gemacht werden, dürfen nur staatlich vorgeprüfte
und zugelassene Filme bringen und sind jedermann zugäng-
lich, mit Ausnahme der noch nicht schulpflichtigen Jugend,
die überhaupt nicht ins Kino gehört.

Alle übrigen Kinovorstellungen sind der primarschul-
Pflichtigen Jugend verschlossen und nur den Erwachsenen
zugänglich, weil behördlich nicht zum voraus kontrollierbar.
Die Verfassung verbietet jede vorgreifende Zensurmatznahme
bei Verbreitung von Gedanken und bildlichen Darstellungen,
wozu eben auch der Film gehört. Freilich ist nach krimina-
listischer Erfahrung gerade das Alter von 16—20 Jahren,
die Zeit der halbreifen Jugend, sittlich am meisten gefährdet
durch Filme, die eine Verherrlichung von Verbrechen, geile
Boudoirszenen oder auch nur neiderzeugende und Unzu-
friedenheit stiftende Einblicke in die vornehme Welt des
Lurus zuni Gegenstand haben. Allein hier mutz eben die
allgemeine Erziehung des jugendlichen Publikums einsetzen,
damit nicht in wenigen Jahren der Ungebundenheit nach dem
Schulaustritt alles niedergerissen wird, was die Schule in
mühsamer neunjähriger Arbeit an sittlichen und geistigen
Werten aufgebaut hat.

Es war bitter nötig, datz einmal mit dem oft ver-
tretenen. unsinnigen Grundsatz gebrochen wurde, datz ,,Kinder
in Begleitung Erwachsener" schlechte Filme nach gewissen
Verordnungen ohne weiteres mitgenietzen dürfen, während
ihnen ohne Begleitung dieses Vergnügen versagt ist — als
ob es ihnen weniger schaden würde, wenn der Herr Papa
oder die Frau Mama oder gar irgend ein gefälliger sonstiger
Erwachsener dabeisitzt!

Es ist sehr zu hoffen, datz in Zukunft die sogenannten
Jugendvorstellungen immer mehr überhand nehmen und sich

zu mustergültigen Darbietungen entwickeln, die auch von
allen vernünftigen Erwachsenen bevorzugt werden.

Verfassungsrechtliche Bedenken gegenüber dieser Kon-
trolle der Jugendvorstellungen können nicht aufkommen, da
sie auf dem Erziehungs- und Vormundschaftsrecht des
Staates gegenüber Schulkindern beruhen und die Erwach-
senen-Vorstellungen unzensiert bleiben.

Die schweizerischen Kinobesitzer haben mit ihrem jüngst
eingereichten staatsrechtlichen Rekurs gegen das bernische
Lichtspielgesetz, das eine Reihe anderer Kantone als Muster
für eigene Eesetzesvorlagen zu verwenden sich anschicken,
einen Fehler begangen und würden sich ins eigene Fleisch
schneiden, wenn dieses weitherzige Gesetz durch den wirk-
lichen Polizeistock ersetzt werden mützte. Mit Hilfe des neuen
Gesetzes dagegen könnte sich das Lichtspielwesen zu dem
Jdealzustand entwickeln, den sein neuester grotzer Verfechter
Karl Spitteler wünscht und den jeder vernünftige Kenner
lebhaft begrützen wird:

Datz die Unternehmer selber an Stelle blödsinniger
Sensationsdramen aus freien Stücken und im eigenen Inte-
resse immer mehr wahre Begebenheiten mit ihrem unend-
lichen Reichtum der Bewegungsschönheit, Bilder aus dem
Volksleben, dem Arbeitsleben der Fabriken, den Herrlich-
keilen der Natur und meinetwegen auch gut aufgebaute
Dramen, dargestellt von bedeutenden Künstlern, zur öffent-
lichen Vorführung bringen. Dann können sie und das Licht-
spielwesen überhaupt der ungeteilten und dauerhaften ^ym-
pathie auch aller Gebildeten sicher sein.

»»» ^ —»»»— ^^»»»

m m Menschen. m n>

Von Anna Burg.

Menschen sammeln sich zur Tagesneige,
Datz ein Jeder sein Errungnes zeige:

Flimmernd Gold trägt einer in den Händen,
Kann den trunk'nen Blick nicht davon wenden.

Doch ihn überragt ein stolzes Haupt,
Das der dunkle Lorbeer dicht umlaubt,
Und ein Jüngling folgt ihm lächelnd nach,

Kützt die Rose, die ihm Liebe brach.

Doch der Mann mit wetterbrauner Stirne,
Er bezwäng die höchsten Alpenfirne.
Ein verlass'nes Kind in weichen Armen,
Kommt ein Weib — sein Tun hietz heut Erbarmen.
Einer schwingt in hocherhobner Hand
Eines neuen Wissens Feuerbrand:
Und von reiner Freude still umloht
Spricht der Arzt: Ich überwand den Tod!

Menschen sammeln sich auf Weg und Steigen.
Jeder will, was er errungen, zeigen.

Einen fragen sie — er steht abseits —:
„Und was tatest du?" - „Ich trug mein Kreuz!"
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